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A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES 
 
- - -  
 
B. BEKANNTMACHUNGEN DER STÄDTE, GEMEINDEN UND SAMTGEMEINDEN 
 

I. 
 

Haushaltssatzung 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat 
der Rat der Gemeinde Barwedel in der Sitzung am 25.04.2014 folgende Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen. 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
  
1.1 der ordentlichen Erträge auf 913.500 EURO
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 913.500 EURO
  
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 EURO
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EURO
  
2.  im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

  
2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 889.200 EURO
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 859.900 EURO
  
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 70.000 EURO
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 21.500 EURO
  
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 EURO
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 EURO
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 959.200 EURO
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 881.400 EURO
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 85.000 EURO 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie 
folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
  
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 330 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v. H.
  
2. Gewerbesteuer 330 v. H.
 
Barwedel, den 25.04.2014 
 
Schink 
Bürgermeister 
 

II. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit verkündet. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 01.07. bis einschl. 
09.07.2014 während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im Gemeindebüro sowie im 
Rathaus der Samtgemeinde Boldecker Land öffentlich aus. 
 
Barwedel, 27.06.2014 
 
Schink 
Bürgermeister 
 

Satzung über die Festlegung von Schulbezirken der Samtgemeinde Brome 
 
Aufgrund der §§ 10, 13, 58 und 98 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) und des § 63 des 
Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) vom 3. März 1998 (Nds. GVBl. S. 137) in den 
zurzeit gültigen Fassungen, hat der Rat der Samtgemeinde Brome in seiner Sitzung am 
11.06.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Schulbezirke für Grundschulen 

 
(1) Der Schulbezirk 1 (Grundschule Ehra-Lessien) besteht aus dem Ortsteil Ehra-Lessien.  
 
(2) Der Schulbezirk 2 (Grundschule Voitze) besteht aus den Ortsteilen Tülau-Fahrenhorst 
und Voitze. 
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§ 2 
Schulbezirk für Grundschulen mit Ganztagsbetrieb 

 
(1) Der Schulbezirk 3 (Ganztagsgrundschule Rühen) besteht aus den Ortsteilen Brechtorf, 
Eischott, Rühen, Kaiserwinkel und dem gemeindefreien Gebiet Giebel. 
 
(2) Der Schulbezirk 4 (Ganztagsgrundschule Parsau) besteht aus den Ortsteilen Bergfeld, 
Ehra-Lessien, Ahnebeck, Croya, Parsau, Hoitlingen, Tiddische, Tülau-Fahrenhorst und 
Voitze. 
 
(3) Der Schulbezirk 5 (Ganztagsgrundschule Brome) besteht aus den Ortsteilen Altendorf, 
Benitz, Brome, Wiswedel und Zicherie. 
 

§ 3 
Schulbezirk für Schulkindergärten 

 
Für den Schulkindergarten Brome wird das Gebiet der Samtgemeinde Brome als Schulbezirk 
festgelegt. 
 

§ 4 
Schulbezirk für Hauptschulen 

 
Für die Hauptschule Rühen wird das Gebiet der Samtgemeinde Brome als Schulbezirk 
festgelegt. 
 

§ 5 
Schulbezirk für Realschulen 

 
Für die Realschule Rühen wird das Gebiet der Samtgemeinde Brome als Schulbezirk 
festgelegt. 
 

§ 6  
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.08.2014 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 22.03.2012 außer Kraft. 
 
Brome, 11.06.2014 
 
Bammel 
Samtgemeindebürgermeister 
 
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
DER GEMEINDE HANKENSBÜTTEL 
 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes „Wiethorngärten“, 1. Änderung und 
Erweiterung, gemäß § 10 (3) Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Gemeinde Hankensbüttel hat am 03.06.2014 den Bebauungsplan 
„Wiethorngärten“, 1. Änderung und Erweiterung, als Satzung und die Begründung 
beschlossen. Die Lage des Plangebietes ist dem nachstehenden Ausschnitt der 
verkleinerten ALK zu entnehmen. 1 
 

                                                 
1 abgedruckt auf Seite 354 dieses Amtsblattes 
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Mit dem Tage dieser Bekanntmachung wird der Bebauungsplan „Wiethorngärten“, 
1. Änderung und Erweiterung, rechtsverbindlich. 
 
Der Bebauungsplan „Wiethorngärten“, 1. Änderung und Erweiterung, einschließlich 
Begründung und die zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB kann bei der 
Gemeinde Hankensbüttel, Goethestr. 2, 29386 Hankensbüttel, während der Dienststunden 
von jedermann eingesehen werden. Jedermann kann auch über den Inhalt des 
Bebauungsplans „Wiethorngärten“, 1. Änderung und Erweiterung, Auskunft verlangen. Es 
wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs dann unbeachtlich werden, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
ist. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die 
Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 
 
Gemeinde Hankensbüttel, 17.06.2014 
 
Gödecke 
Gemeindedirektor  
 

I. 
 

HAUSHALTSSATZUNG 
der Gemeinde Calberlah für das Haushaltsjahr 2014 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat 
der Rat der Gemeinde Calberlah in seiner Sitzung am 15.05.2014 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf  3.588.800 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  3.588.800 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf  0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  3.463.100 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  3.307.500 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  168.800 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  419.000 Euro 
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2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  8.200 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  29.600 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  3.640.100 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes  3.756.100 Euro 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie 
folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuern 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 340 v. H. 
 
Calberlah, den 15.05.2014 
 
Gese      (L. S.) 
Bürgermeister 
 

II. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit verkündet. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 01.07. bis einschl. 
09.07.2014 während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im Gemeindebüro sowie im 
Rathaus der Samtgemeinde Isenbüttel öffentlich aus. 
 
Calberlah, den 23.06.2014 
 
Gese 
Bürgermeister 
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I. 
 

HAUSHALTSSATZUNG 
der Gemeinde Ribbesbüttel für das Haushaltsjahr 2014 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat 
der Rat der Gemeinde Ribbesbüttel in seiner Sitzung am 22.05.2014 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf  1.452.500 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  1.452.500 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf  0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  1.408.200 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  1.371.400 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  160.700 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  98.300 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  6.900 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  1.568.900 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes  1.476.600 Euro 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 234.000 Euro 
festgesetzt. 
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§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie 
folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuern 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 340 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 340 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
Ribbesbüttel, den 22.05.2014 
 
Kehlert 
Bürgermeister 
 

II. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit verkündet. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 01.07. bis einschl. 
09.07.2014 während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im Gemeindebüro sowie im 
Rathaus der Samtgemeinde Isenbüttel öffentlich aus. 
 
Ribbesbüttel, den 23.06.2014 
 
Kehlert 
Bürgermeister 
 

I. 
 

HAUSHALTSSATZUNG 
der Gemeinde Wasbüttel für das Haushaltsjahr 2014 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat 
der Rat der Gemeinde Wasbüttel in seiner Sitzung am 03.06.2014 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 

1.1 der ordentlichen Erträge auf  1.345.900 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  1.360.000 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf  0 Euro 
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2. im Finanzhaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  1.282.200 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  1.245.400 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  20.100 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  81.000 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  3.600 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  1.302.300 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes  1.330.000 Euro 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie 
folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuern 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 340 v. H. 
 
Wasbüttel, den 03.06.2014 
 
Lau      (L. S.) 
Bürgermeister 
 

II. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit verkündet. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
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Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 01.07. bis einschl. 
09.07.2014 während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im Gemeindebüro sowie im 
Rathaus der Samtgemeinde Isenbüttel öffentlich aus. 
 
Wasbüttel, den 23.06.2014 
 
Lau 
Bürgermeister 
 

SATZUNG 
 

der Gemeinde Leiferde zur Festlegung der Grenzen für den im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil Leiferde (Klarstellungssatzung) und zur Einbeziehung einzelner 
Außenbereichsflächen in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Leiferde 
(Ergänzungssatzung), Klarstellungs- und Ergänzungssatzung „Hegdfeld Nord". 
 
Aufgrund des § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
i. V. m. § 34 Absatz 4 Nr. 1 und Nr. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) hat der Rat der 
Gemeinde Leiferde in seiner Sitzung am 24.03.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Ausgehend von dem vorgefundenen im Zusammenhang bebauten Ortsteil Leiferde werden 
die aus der zeichnerischen Darstellung im beigefügten Lageplan (Maßstab 1: 1.000) 
ersichtlichen einzelnen Außenbereichsflächen gem. § 34 Absatz 4 Nr. 3 BauGB einbezogen. 
Der Lageplan und die darin enthaltenen Festsetzungen sind Bestandteil dieser Satzung.2 
 

§ 2 
 
Innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils sowie auf den nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 
BauGB einbezogenen Flächen richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben im Sinne von § 29 
BauGB im Übrigen nach § 34 BauGB. 
 

§ 3 
 
Die Satzung tritt mit dem Tage ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Gifhorn 
in Kraft.  
 
Leiferde, den 10. Juni 2014 
 
Wrede      (L. S.) 
Gemeindedirektor 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 
Der Rat der Gemeinde Wahrenholz hat am 28.04.2014 den Bebauungsplan. „Gewerbegebiet 
Am Bahnhof“, 2. Änderung, mit ÖBV gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) als 
Satzung beschlossen. 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches wird der Bebauungsplan bekannt gemacht. 
 
Die Planunterlagen mit Begründung liegen während der Sprechstunden der Verwaltung im 
Gemeindebüro An der Sägemühle 1, 29399 Wahrenholz, zur Einsicht aus.  
 

                                                 
2 abgedruckt auf Seite 355 dieses Amtsblattes 
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Die Lage und der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergeben sich aus 
anliegender Übersichtskarte.3 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 1 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2114) in der zurzeit geltenden Fassung eine 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des Baugesetzbuches für die 
Rechtswirksamkeit der Satzung nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich ist, wenn 
 
1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Samtgemeinde 

bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht 
zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und 
auf das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 
 

2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 2, § 4 
Abs. 2, §§ 4a Abs. 3 und 5 Satz 2, § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 (auch in Verbindung 
mit § 13a Abs. 2 Nr. 1), § 22 Abs. 9 Satz 2, § 34 Abs. 6 Satz 1 sowie § 35 Abs. 6 Satz 5 
verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung der Vorschriften 
einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt 
worden sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren oder in der 
Entscheidung berücksichtigt worden sind, oder einzelne Angaben dazu, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, oder der Hinweis nach 
§ 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 (auch in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 2 und § 13a 
Abs. 2 Nr. 1) gefehlt hat, oder bei Anwendung des § 13 Abs. 3 Satz 2 die Angabe 
darüber, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen wurde, oder bei 
Anwendung des § 4a Abs. 3 Satz 4 oder des § 13 (auch in Verbindung mit § 13a Abs. 2 
Nr. 1) die Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach diesen 
Vorschriften verkannt worden sind; 
 

3. die Vorschriften über die Begründung der Satzung sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 
Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt 
worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung der Satzung oder ihr Entwurf 
unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von Vorschriften in 
Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in 
unwesentlichen Punkten unvollständig ist; 

 
4. ein Beschluss der Samtgemeinde über die Satzung nicht gefasst, eine Genehmigung 

nicht erteilt oder der mit der Bekanntmachung der Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht 
erreicht worden ist. 

 
Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen Punkten 
unvollständig ist, hat die Samtgemeinde auf Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein 
berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 2 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung für die 
Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne auch unbeachtlich ist, wenn 
 
1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbstständigen Bebauungsplanes (§ 8 

Abs. 2 Satz 2) oder an die in § 8 Abs. 4 bezeichneten dringenden Gründe für die 
Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplanes nicht richtig beurteilt worden sind; 

 

                                                 
3 abgedruckt auf Seite 356 dieses Amtsblattes 



ABL Nr. 7/2014 

353 

2. § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplanes aus dem 
Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem 
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt 
worden ist; 

 
3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen 

Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung des Bebauungsplanes herausstellt; 

 
4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete 

städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 BauGB in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel in der Abwägung und die 
Behebung von Fehlern unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Entschädigungsberechtigte können Entschädigung verlangen, wenn aufgrund des 
Inkrafttretens dieses Bebauungsplanes für sie die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile (Vertrauensschaden; Begründung von Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechten; Bindung für Bepflanzungen; Änderung oder Aufhebung einer zulässigen 
Nutzung) eingetreten sind. Der Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. Der Entschädigungsanspruch erlischt nach § 44 
Abs. 4 BauGB, wenn er nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die genannten Vermögensnachteile eingetreten sind, geltend gemacht wird. 
 
Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
12.06.2014 
 
Evers 
Bürgermeisterin 
 
C. BEKANNTMACHUNGEN DER ZWECKVERBÄNDE 
 
- - - 
 
D. SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN 
 
Satzungsänderung des Wasser- und Bodenverbandes Hannoverscher Drömling 
 
Die Verbandsversammlung des Wasser- und Bodenverbandes Hannoverscher Drömling hat 
am 15.04.2014 die Änderung des § 10 seiner Satzung vom 03.04.2004 beschlossen. 
 
§ 10 erhält folgende neue Fassung: 
 
§ 10 - Zusammensetzung des Vorstandes 
 
Der Vorstand besteht aus zwei ehrenamtlich tätigen Mitgliedern. Der Vorstandsvorsitzende 
ist Verbandsvorsteher. 
 
Die Änderung der Satzung tritt am Tage der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises 
Gifhorn in Kraft 
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